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1981 01 26 

Regierungsvorlage 
Abkommen zwischen der Republik Österreich, den Vereinten Nationen und der Interna
tionalen Atomenergie-Organisation über die Errichtung und Verwaltung eines Gemeinsamen 
Fonds zur Finanzierung größerer Reparaturen und Erneuerungen in deren Amtssitzen im 

Internationalen Zentrum Wien samt Notenwechseln 

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPU
BLIK ÖSTERREICH, DEN VEREINTEN 
NA TIONEN UND DER INTERNA TIO
NALEN ATOMENERGIE-ORGANISA
TION ÜBER DIE ERRICHTUNG UND 
VERWALTUNG EINES GEMEINSAMEN 
FONDS ZUR FINANZIERUNG GRÖS
SERER REPARATUREN UND ERNEUE
RUNGEN IN DEREN AMTSSITZEN IM 
INTERNATIONALEN ZENTRUM WIEN 

In Anbetracht des Umstandes, ,daß die Bun
desregierung der Republik österreich (im fol
genden "die Regierung" genannt), ,die Vereinten 
Nationen {im folgenden "VN" genannt) und 
die Imernationale A tomeneIigie-Organisa tion 
(im folgenden "IAEO" genannt) ,den Wunsch 
haben, einen Gemeinsamen Fonds zum Zwecke 
der Bestreitung der !Auslagen für größere Repara
turen und Erneuerungen in den Amtssitzen der 
OrganIsationen im :Internationalen Zentrum 
Wien zuerrichtenj 

Sind die Republik österreich, die VN und' die 
IAID (im ·folgenden "die Vertragsparteien " ge
nannt) w,ie .folgt übereingekommen: 

Artikel 1 
Die Vertragsparteien errichten hiemit einen Ge

meinsamen Fonds z,um Zwecke der Bestreitung 
der Kosten für größere Reparaturen und Erneue
rungen von Gebäuden, Anlagen und technischen 
Installationen, die sich im EigentUtIIl der Regie
rung befinden und Bestandteil ,der Amtss<itzbe
reiche bilden, ,die in den Abkommen über die 
gemeinsamen AmtssitJZJbereiche und die entspre
chenden Amtssitze ,der LAEO, ,der Organisation 
der Vereinten Nationen für lndustrielle Entwick
lung und anderer Ämter der VN vom 28. Sep
tember, 20. Septem:ber und 28. September 1979, 
festgelegt 'Wurden. 

AGREEMENT BETWEEN THE REPUB
UC OF AUSTRIA, THE UNITED NA
TIONS AND THE INTERNATIONAL 
ATOMIC ENERGY AGENCY REGARD
ING THE ESTABLISHMENT AND AD
MINISTRA nON OF A COMMON FUND 
FOR FlNANCING MAJOR REPAIRS 
AND REPLACEMENTS ' AT THEIR 
HEADQUAR TERS SEATS AT THE 
VIENNA INTERNATIONAL CENTRE 

BEARING IN MIND that the Federal Govern
ment of the Republic of Austria (hereinafter re
ferred to as "the Government") and the United 
Nations (hereinafter referred to as "the UN") 
and the International Atomic Energy Agency 
(hereinafter referred to as "the IAEA") are de
sirous of establishing a common fund for the 
purpose of meeting the expenses for major re
pairs and replacements at the headquarters seats 
of the organizations at the Vienna International 
Centre; 

. The Republic of Austria, the United Nations 
and the International Atomic Energy Agency 
(hereinafter referred to as "the Parties") have 
agreed as follows: 

Article 1 

The Parties hereby establish a common fund, 
for the purpose qf meeting the cost of major 
repairs and replacements of buildings, facilities 
and tecbnical installations, which are the property 
of the Government and form part of the head
quarters areas defined in the Agreements regard
ing the common headquarters areas and the 
respective headquarters seats of the IAEA, and 
the United Nations Industrial Development 
Organization and other offices of the UN dated 
respectively 28 September, 20 September and 
28 September 1979. . . . 
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Artikel 2 

'{l) Unter entsprechender Berücksichtigung der 
Grundsätze: 

a)daß die VN und die IAEO auf eigene 
Kosten für -den sachgemäßen Betrieb und 
die, an,gemessene Wartung der Gebäude und 
Anlagen und der -darin befindlichen Installa
tionen, die IBestandteil der Amtssitzbereiche 
bilden, . verantwortlich sind; ebenso für 
kleinere Reparaturen und Erneuerungen 
mit dem Zweck, diese in einwandfreier Be
triebsfähigkeit zu erthalten; ferner für Re
paraturen und Erneuerungen, die -durch un
sachgemäßen iBetrieb und durch unzurei~ 
chende Wartung notwendig ~erderi kön~en; 

:und 

h) daß die Regierung auf eigene Kosten R~
paraturen und Erneuerungen an Gebäuden, 
Anlagen und Installationen -durchführt, die 
durch höhere Gewalt oder durch fehlerhaf
tes Mater.ial, ,fehlerhafte Planung oder feh
lerhafte Arbeit, die im Verantwortungshe
reich -der Regierung gelegen sind, notwendig 
werden; 

wird eine Reparatur oder eine Erneuerung ange-
sehen als: . 

Ci) eine größer.e, wenn sie nicht wie-derkeh
render Naturist, wobei auch ihre 
Kosten :berücksichtigt werden, und -die 
Wirkung hat, die Lebensdauer.wesent
licher iBestandteile von Gebäu-den, An
lagen und .technischen Installationen, 
die Teil der Amtssitzbereiche bilden, zu 
erneuern oder tbedeutend ~u verlän
gern; 

. :1 (1i) eine kleinere, wenn sie wiederkehl'en-
der Natur und notwendig ist, um wäh
rend der Lebensdauer die einwandfreie 
Betrieb~ähigkeit von Gebäuden, An
lagen und techni.schen Installationen, 
·die Teil ·der Amtssitzbereiche bilden, 
sicherzustellen. ' 

(2) Für Zwecke dieses Artikels werden sich die 
Regierung, die VN und die IAEO auf eine vor

~, läufige Liste .der wesentlichen Bestandteile einigen, 
welche sie im Lichte der Erfahrung abändern 

, können. 

Artikel 3 

(1) Jede, Vert-ragspartei trägt US-$ 33.333,
, pro Kalenderjahr zu deII\ Gemeinsamen Fonds 

hei; der ·Betrag ist im Jänner zu bezahlen. 

{2) Ausgahen für größere Reparaturen und Er
neuerungen' in irgendeirtem Kalenderjahr werden 

, in gleiChen Teilen von den Vertragsparteien im 
darauffolgenden Jahr dem Fonds unter·der Be

, dingung rückerstattet, daß 

Article 2 

(1) Having due regard to the principles: 

(a) that the UNand the IAEA shall be re
sponsible at their own expense for thc 
orderly operation and adequate mainte
nance of the buildings and facilities forming 
part of the headquarters arcas, and of 
installations located therein; for minor 
repairs and replacements for' the purpose 
of keeping them in good wor,king order; 
and for any repairs and replacements 
which may be made necessary by faulty 
operation and inadequate maintenance;' 
and 

(b) that the Govertlment shall carry out at 
its own expense repairs and replacements 
of buildings, facilities' and . installations 
made necessary by force majeure or by 
faulty materi'al, design or labour used 
within the' responsibility of the Govern
ment in their constructiori; 

arepair or replacement shall be deemed: 

(i) to be major if it is of a non-recurring 
nature, taking into accoun~ also its 
cost, and has the E7ffect of renewing 
or significantly extending the life span 
of main elements of buildings, facilities 
and technical installations forming part 
of the headquarters areas;' ' 

(ii) to beminor if it is of a recurnng 
nature and is" required in order to 
en.sure, during. the life span, the good 
working order of buildings, faciIities 
and technical installations forming 
pari of the headquarters areas. 

(2) For the purposes of this Article the 
Government, the UN ·and the IAEA shall agree 
on a provisional list of main elements which they 
may modify in the light of experience. 

Article'3 

(1) Each Party. shall contribute US $ 33.333 
to the' coinmon fund in each calendar year, to 
be paid in January~ 

(2) Disbursements made for major repairs and 
replacements duringany calendar year shall be 
reimbursed into the fund in equaI shares by 
the Parties during the subsequent calendar year, 
provided that 
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a) weder die VN noch die IAEO in irgend
einem Kalenderjahr verhalten sind, eine 
Gesamtzahlunggemäß diesem un,d dem vor
her,gehenden Absatz von mehr als je 
US-$ 225.000,- zu leisten, und 

b) .die Regierung von .dem ,Betrag, welchen sie 
als ihren Anteil. gemäß di.esem Absatz zu 
zahlen hat, den Betrag, den sie im vorher
.gehenden Jahr 'gemäß Absatz (3) :bevor
schußt hat, ahziehen kann. 

(3) :Die Regierung bevorschußt den Teil der 
Kosten von in ir.gendeinem Kalenderjahr durch
geführten größeren Reparaturen und iErn·euerun
gen, welcher die finanziellen Mittel des Gemein-

. samen Fonds in jenem J aJhr übersteigt. Der Vor
schuß wird im Jahr der Kostenentstehun;g in den 
Gemeinsamen Fonds eingezahlt. 

Jedenfalls kommt die Regierung fürdenjeni
gen Teil der Kosten in irgendeinem Kalenderjahr 
auf, der über ·die finanziellen Verbindlichkeiten 
der VN und derIA:EO hinau&geht. 

(4) Einnahmen, die durch Anlage von Mitteln 
des Fonds entstehen sowie sonstige Einnahmen, 
wie Preisnachlässe und allfällige Schenkungen, 
fallen dem Gemeinsamen Fonds für den in Arti
keil erwähnten Zweck zu. 

Artikel 4 

Der Gemeinsame Fonds wird mit 1. Jänner 
1981 wir,ksam. 

ArtikelS 

(1.) <Die Vertügungsgewalt über den Gemein
samen Fonds steht· den Vertragsparteien gemein
schaftlich :zu. Ein Gemeinsamer Ausschuß ver
waltet ·den Gemeinsamen Fonds. 

{2) Der Ausschuß entscheidet im besonderen auf 
der Grundla,ge von in ,Artikel 2 enthaltenen Kri
terien, ob eine Reparatur oder eine Erneuerung 
als eine g~ößere Reparatur oder Erneuerung, die 
vom Fonds finanziert wird, anzusehen ist. Wei
ters entscheidet der Ausschuß uber Antrag einer 
Vertragspartei auf Grund von technischen und 
wirtscha.ftlichen überlegungen, ob eine Repara
tur oder wahlweise eine Erneuerung mit Aus
wirkung aüf den Gemeinsamen Fonds durchge
fiilhrt ,wird. ,Der Ausschuß entscheidet auch über 
Anlage von Mitteln des Gemeinsamen Fonds, 
über die Vorgangsweise :bei Verwendung der Mit
tel und bei der Buchhaltung. 

(3) Der Ausschuß besteht aus je einem Vertreter 
der Vertra,gsparteien, die Berater zuziehen kön
nen. 

(4) Der Ausschuß gibt sich seine eigene Ge
schäftsordnung. Beschlüsse benötigen die Zustim
mung aller Vertragsparteien. 

(a) neither the UN nor .. the IAEA shan be 
required in respect of any one calendar 
year to make a total payment under this 
and the preceding paragraph in excess of 
US $ 225.000 each, and 

(h) the Governmentmay deduct from the 
amount to be paid as its share under this 
paragraph any amount that it has paid 
by way ~f advance in the previousyear 
under paragraph (3). 

(3) The Government shall advance that por
tion of the cost of major repairs and· replace
ments carried out in any one calendar year 
which exceeds the amount .available from the 
common fund in that year. The advance shall 
be paid to the cammon fund in the year in which 
such cost is incurred. 

In any event, the Government shall be finan-· 
cially !iable to meet that portion of the cost, 
inany one calendar year, which may exceed 
the financialliability of the UN and the IAEA. 

(4) Income earned by investment, of funds 
comprising the common fund and miscellaneous 
income, such asdiscounts and possible donations, 
shall accrue to the common fund and shall be 
available for the purpose referred to in Ar
tide 1. 

Artic1e 4 

The common fund shall become operative on 
1 J anuary 1981. 

Artide 5 

(1) The authority overthe common fund shall 
be vested jointly in the Parties. A Joint Com
mittee shall administer the common fund. 

(2) The Committee shall in particular decide, 
on the basis of criteria given in Artide 2 above, 
on whether arepair or areplacement shall be 

. considered as a major repair or replacement 
to be charged to the common fund. Further
more, upon the request of any Party, the Co m
mittee shall decide, on technical and economic 
ground~, on whether a repai.r or, alternatively, 
areplacement affecting the common fund shall 
be undertaken. The Committee shall also decide 
on investment of the common fund, the pro
cedure for making dispositions from the fund 
and for accounting. 

(3) The Committee shan consist. of one re
presentative of each of the Partieswho may be 
accompanied by advisers. 

(4) The Committee shall establish its own 
rules of procedure. Decisions shall require the 
consent of an the Parties. 
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Artikel 6 

Meinungsverschiedenheiten, die aus der Ver
waltung ,des Gemeinsamen Fonds sowie aus der 
Auslegung oder Durchführung dieses Abkom
mens entstehen, werden dem Streitschlichtungs
verfahren in der gleichen Weise zugeführt, wie es 
in dem Abkommen zwischen der Republik öster
reich und den Vereinten Nationen über den 
Amtssitz ,der Organisation der Vereinten Na
tionen für Industrielle Entwicklung Und anderer 
Amter der Vereinten Nationen im Internatio
nalen Zentrum Wien vom 19. Jänner 1981 sowie 
im Abkommen zwischen der Republik öster
reich und der Internationalen Atomenergie
Organisation über ·den Amtssitz der Internatio
nalen Atomenergie-Organisation vom 11. De
zember 1957 festgelegt ist. 

Artikel 7 

Die Obergrenze der jährlimen finanziellen 
Yerbindlichikeitender VN und der IAEO gemäß 
Artikel 3,. Absatz 2 Et. a wird durch die Ver
tragsparteien nam fünf Jahren des Bestehens des 
Gemeinsamen Fonds im Lichte der Erfahrung bei 
der Durchführung dieses Abkommens und/oder 
im Licli.te vereinbarter Pläne für größere Repara
turen und Erneuerungen überprüft. 

Artikelß 

(1)' Zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses Ab
kommens werden die Vertragsparteien die Bedin
gungen, unter welchen der Gemeinsame Fonds 
weiterbestehen soll, Ü'berprüfen. Dabei wird auf 
die Grundsätze, daß eine Obergrenze für die 
jährlimen Verbindlichkeiten ,der VN und der 
IAJBO besteht und daß diese Obergrenze der 
Abänderung unterliegt, entsprechend Bedacht ge
nommen. 

(2) Zu jenem Zeitpunkt und danam in fünf jäh
rigen Abständen werden die Vertragsparteien 
nötigenfalls die Obergre11iZe a.händern, um die 
Erfahrung in der Durchführung dieses Abkom
mens, im besonderen die tatsämlichen Kosten 
für größe~e Reparaturenun,d Erneuerungen, 
vereinbarte Pläne für größere Reparaturen und 
Erneuerungen, Preissteigerungen und Wemsel
kursschwankungen zuberücksichtigen. 

{3} Dieses Abkommen tritt im Verhältnis zu 
den VN oder ,der IAEO im Falle eines Außer
kra.fttretensdes en.tsprechenden Sitza:bkommens 
vom 19. Jänner 1981' außer Kraft. Im Falle einer 
derartigen Beendigung werden die verbleibenden 
Vertragsparteien einander konsultieren, um zu 
entscheiden, ob das Abkommen zwischen ihnen, 
votbehaltIich ei-for,derlicher Knderungen, in 
Kraft bleibt. 

Article 6 

Disputes ansmg from the administration of 
the common fun.d as weH as from the inter
pretation or implementation of this Agreement 
shall be settled in the same mann er as provided 
for in the Agreemen~ between the Republic of 
Austria and the United Nations Regarding the 
Headquarters Seat of the United Nations In
dustrial Development Organization and other· 
United Nations offices at the Vienna Inter
national Centre dated 19 January 1981, and in 
the Agreement between the Republic of Austria 
and the International Atomic Energy Agency 
Regarding the Headquarters of the International 
Atomic Ener.gy Agency dated 11 Decemher 1957, 
respectively. 

Article 7 

The ceiling on the annual financial liability 
of the UN and the IAEA specified in Arti
cIe 3 (2) (a) above shall be reexamined by the 
Parties after five years of operation of the corri
mon fund, in the light of experience in the im
plementation of this Agreement and/or agreed 
plans for major repairs and replacements. 

Article 8 

(1) Ten years after the entry into force of 
this Agreement, the Parties shall review the terms 
on which the common fund shall continue,with 
due regard to the principles that there shall be 
a ceiling on the annual financial liability of the 
UN and' the IAEA and that this ceiling shall be 
revised. 

(2) At i:hat time and at five-narly intervals 
thereafter, the Parties shall revise that ceiling, 
as may be necessary, to take account of ex
perience in the impIementation oE this Agree
ment, in particular the actual costs of major 
repairs and replacements, agreed plans for major 
repairs and replacements, inflation and currency . 
fluctuations. 

(3) This Agreement shall cease to be in force 
witb. respect to the UN 01' the . IAEA if the 
respective headquarters seat agreement dated 
19 January 1981 is terminated. In the event of 
such termination the remaining Parties shall con
sult to determine whether the Agreement shall 
Continue in force for them, subject to any ne
cessary amendments. 
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Artikel 9 

Dieses Abkommen tritt mit 1. Jänner 1981 in 
Kraft, vorbehaltlich einer Mitteilung der Regie
rung an die VN und die IAEO, daß das von der 
österreichischen Bundesverfassung vorgesehene 
Verfahren abgeschlossen wurde. 

Geschehen in Wien, am 19. Jänner 1981, in 
dretfacher Urschrift in deutscher und englischer 
Sprache, wobei jeder WQrtlaut gleichermaßen ver
bindlich ist. 

Für die RepubHk österreich: 

Willibald P. Pahr m. p. 

Für die Vereinten Nationen: 

Helmut Debatin m. p. 

Untergeneralsekretär für Ver,waltung, Finanzen 
und Verwaltungsorganisation 

Für .die Internationale Atomenergie-Organisation: 

Sigvard Eklund m. p. 

Der Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten 

Wien, am 19. Jänner 1981 

Sehr geehrter Herr Generalsekretär! 

IIch beehre mich, auf das heute unterfertigte 
Albkommenzwischen der Republik österreich, 
den Vereinten Nationenund der Internationalen 
Atomenergie-Organisation über .die Errichtung 
und V er.wal tung eines Gemeinsamen Fonds zur 
Finanzierung von größeren Reparaturen und Er
neuerungen in deren Amtssinzen im Internatio
nalen Zentrum Wien 'Bezug zu nehmen. 

Das obgenannte A,bkommen enthält in Arti
kel 6 eine Bestimmung über die Streitschlichtung, 
die folgenden Wortlaut hat: ' 

"Meinungsverschiedeniheiten, die aus der Ver
waltung des Gemeinsamen Fonds sowie aus der 

,Auslegung oder Durchführung dieses Abkommens 
entstehen, werden dem Streitschlichtungsverfah
ren in der gleichen Weise zugeführt, w,ie es in dem 
Abkommen 'ZJwischen der Republik österreich 
und den Vereinten Nationen über den Amtssitz 
der Organisation ,der Vereinten Nationen für 
Industrielle Entwicklung und anderer Amterder 
Vereinten Nationen im Internationalen Zentrum 
Wien vom 19. Jänner 1981 sowie im Abkommen 
zwischen der Republik österreich und der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation über den 
Amtssitz der Internationalen Atomenergie-Orga
nisation vom 11. Dezember 1957 festgelegt ist." 

Es ist die Auflfassung der österreichischen: Re
gierung, daß für ,den Fall, daß eine Meinungs~ 

Artic1e 9 

This Agreement shall enter into force on 
1 January 1981, subject to a notification from 
the Government to the UN and the IAEA that 
the procedural requirements under the Austrian 
constitution have been fulfillcd. 

DONE at Vienna, in triplicate, in the English 
and German languages, both texts being equally 
authentie, on this nineteenth day of Janual}' 
one thousand nine hundred and e;ghty one. 

For the Republic of Austria: 

Willibald P. Pahr m. p. 

For the United Nations: 

Helmut Debatin m. p. 

Under~Secretary-General for Administration, 
Finance and Management 

For the International Atomic Energy Agency: 

Sigvard Eklund m. p. 

verschiedenheit dem Streitschlichtungsverfahren 
im Einklang mit der ob genannten Bestimmung 
zugeführt wird, die folgende Vorgarugsweise An
wendung findet: 

1. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwi
schen allen Vertragsparteien würde be'ZJüglich der 
Zusammensetzung des Schiedsgerichtes die gleiche 
Vorgangsweise Anwendung finden wie in Arti
kel II des heute unterzeichneten Abkommens 
zwischen ,der Republik österreich, den Vereinten 
Nationen und der Internationalen Atomenergie
Organisation über den den Vereinten Nationen 
und der Internationalen Atomenel1gie-Organisa
tion gemeinsamen Amtssitzbereich im Internatio-
nalen Zentrum Wien Jestgelegt ist. ' 

2. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwi
schen der Republik österreich auf der einen Seite 
und den Vereinten Nat,ionen oder der Internatio
nalen Atomenergie-Organisation auf der anderen 
würde die in Artikel XIII des heute unterzeich
neten Abkommens ,~wischen der Republik öster
reichund den Vereinten Nationen über den 
Amtssitz der Organisation der Vereinten Natio
'nen für Industrielle Entwicklung' und anderer 
Amtet der Vereinten Nationen im Internationa
len Zentrum Wien bz,w. die in Abschnitt 51 des 
Abkommens zwischen der Republik österreich 
und der Internationalen Atomenergie-Organisa
tion über den Amtssitz der Internationalen 
Atomenergie-Organisation vom 11. Dezember 
1957 niedergelegte Vorgangsweise zur Anwen
dung kommen. 

Sollte diese Auffassung ,von den Vereinten 
Nationen geteilt werden, beehre i<;h mich vorzu-
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schlagen, daß diese Note und Ihre bestätigende 
Antwort ein A:bkommen zwischen der Republik 
österrelic;h und den V'ereinten Nationen darstel
'len, vorbehaltlich einer nachfolgenden gesonder
ten Mitteilung an Sie über ,die Durchfülhrung 
'des von der österreich ischen Bundesverfassung 
vor,gesehenen Verfahrens. 

Eine gleichlautende Note wird an die Inter
nationale Atomenergie-Organisation gerichtet. 

UNITED NATIONS 

Vienna, 19 January 1981 

Sir, 

I am directed by the Secretary-General to 
refer to your note of 19 J anuary 1981 which 
in the English translation reads as follows: 

"I have the honour to refer to the Agree
'ment signed today between the Republic of 
Austria, the United Nations and the International 
Atomic Energy Agency regarding the Establish
ment and Administration of a Common Fund 
for Financing Major Repairs and Replacements 
at their Headquarters Seats at the Vienna In
ternational Centre. 

The above mentioned Agreement contains in 
its Article 6 a provis'ion regarding the settlement 
of disputes, which reads as follows: 

~i 'Disputesarising from the administration of 
the commOn fund as weil as from the inter
pretation or implementation of this Agreement 
shall be settled in the same manner as provided 
for in the Agreement between the United Na
.tions and the Republic of Austria regarding the 
Headquarters Seat of the United Nations In
dustrial Development 011ganization and other 
United Nations Offices at the Vienna Inter
~ational Centre ,dated 19 J anuary 1981, and the 
Agreement between the International Atomic 
Energy Agency and the Republic of Austria re
garding the Headquarters of the International 
Atomic Energy Agency dated 11 December 
1957, respectively.' 

It is the understanding of the Austrian Go
vernment that in the event a dispute is sub
mitted to arbitration in accordance with the 
.above mentioned provision, the following. pro
tedure would apply: 

Geriehmigen Sie, sehr geehrter Herr General
sekretär, den Ausdruck meiner vorzüglichsten 
Hochachtung. 

WilIibald P. Pahr 

S. E. 
Herrn Dr. Kurt Wal d h e i m 
Generalsekretär der 
Vereinten Nationen 
New Yqrk 

{übersetzung) 

VEREINTE NATIONEN 

Wien, 'am 19. Jänner 1981 

Sehr geehrter Herr,Bundesminister! 

Der Generalsekretär hat mich beauftragt, auf 
Ihre Note vom 19. Jänner 1981 Bezug zu neh
men, die in englischer übersetzung folgenden 
Wortlaut hat: 

"Ich beehre mich, auf das heute unterfettigte 
Abkommen zwischen der Republik österreich, 
den Vereinten Nationen und der Internationalen 
Atomenergie-Organisation über die Errichtung 
und Verwaltung eines Gemeinsamen Fonds zur 
Finanzierung von größeren Reparaturen und Er
neuerungen in deren Amtssitzen im Internatio
nalen Zentrum Wien Bezug zu nehmen. 

Das obgenannte Abkommen enthält in Arti
kel 6 eine Bestimmung über die Streitschlichtung, 
die folgenden Wortlaut hat: 

,Meinungsverschiedenheiten, die aus der Ver
waltung des Gemeinsamen Fonds sowie aus der 
Auslegung oder Durchführung dieses Abkom
mens entstehen, werden dem Streitschlichtungs
verfahren in der gleichen Weise zugeführt, wie es 
in dem Abkommen zwischen der Republik öster
reich und den Vereinten Nationen 'über den 
Amtssitz der Organisation der Vereinten Na
tionen für Industrielle Entwicklung und anderer 
Ämter der Vereinten Nationen im Internatio
nalen Zentrum Wien vom 19 .. Jänner 1981 sowie 
,im Abkommen zwischen der Republik österreich ' 
und der Internationalen Atomenergie-Organisa
tion über den Amtssitz der Imernationalen 
Atomenergie-Organisation vom 11. Dezember 
1957 festgelegt ist.' 

Es ist die Auffassung der österreichischen Re
gierung, daß für den F;;tll, daß eine Meinungs
verschiedenheit dem Streit'schlichtungsverfahren 
im Einklang mit der obgenannten Bestimmung 
zugeführt wird, die folgende Vorgangsweise An
wendung findet: 
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'1. In the event oia dispute invQlving all parties 
to the Agreement, the same 'procedure regarding 
composit~on of, the tribunal would apply as,is 
provided for in .t\rticle Hof the Agreement 
between the United Nations, the International 
Atomi~ ,Energy Agency and the Republic of 
Austriä regarding 'the Headquarters Area Cöm
mon' to the United Nations and the International 
Atomic Energy Agency at the Vienna Inter
national Centre signed wday. 

,2. In the ,event of a dispute between the Re
publie of Austria on the one hand and the. 
United Nations or the' International Atomic 
Energy Agency on the other,. the procedure laid 
down respectively in Article XIII of the Agree
ment between the United Nations and the Re
public of Austria regarding the Headquarters 
Seat' of the United Nations Industrial Develop
inent Organization and other United Nations 
Offices at the Vienna International Centre 
signed today and in Section 51 of the Agree
mertt betweenthe International Atomic Energy 
Agency and the Republic oLAustria regarding 
the Headquarters of the International Atomic 
Energy Agency signed December 11, 1957 would 
apply. 

lf the foregoing is acceptable to the United 
Nations I have the honour to propose that this 
note and your note of confirm'ation shall con
stitute an agreement between the Republic of 
Austria and the United Nations, subject to a 
subsequent notification to you that the pro
cedural requirements l.mder the Austrian consti
tution have been fulfilled. 

A similar note is being sent to the Inter
national Atomic Energy A,gency." 

I have the honour to confirm that the above 
mentioned proposal is acceptable to the United 
Nations and that your note'and this reply shall 
constitute an agreement between the United 
Nations and the Republic of Austria. 

Accept, Sir, the renewed assurances of my 
highest consideration. 

Helmut Debatin 

Under-Secretary-General für Administration, 
Finance and Management 

His Excellency . 
Dr. Willibald P a h r' 
Federal Minister for Foreign Affairs 
Vienna 

1. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwi
schen allen Vertragsparteien würde bezüglich der 
Zusammensetzung des Schiedsgerichtes die gleiChe 
Vorgangsweise Anwendung finden, wie in Arti
kel 11 des Abkommens zwischen der Republik 
österreich, den V er~in ten Nationen. und der 
Internationalen Atomener'gie-OrganisatiOn 'über 
den den Vereinten Nation'en und der Internatio
nalen Atomenergie-Organisation, gemeinsamen 
Amtssinzbereich '1m Internationalen Zentrum 
Wien festgelegt ist; 

2. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwi
schen der Republik österreich auf der einen Seite 
und den Vereinten Nationen oder der Internatio
nalen. Atomenergie-Organisaiion' auf der anderen 
würde die in Artikel XIII des heute unterzeich
neten Ahkommenszwischen der Republiköster
reich und ,den Vereinten Nationen über den 
Amtssitz der Organisation der Vereinten Natio
nen für Industrielle Entwicklung und anderer 
Ämter der Vereinten Nationen im Internationa
len Zentrum Wien bzw. ,die in Abschnitt '51 des 
Abkommens zwischen der RepubHk österreiCh 
lind der Internationalen Atomenergie~Organisa
!ion über ,den Amtssitz der Internationalen 

'Atomenergie-Or.ganisation vom 1 L Dezember 
1957 nieder.gelegten Vorgangsweise 'zur Anwen-
dung kommen'. ' 

Sollt~ diese Auffassung~on den Vereinten 
Nationen geteilt werden, beehre ich mich v.or
zuschlagen, daß diese Note und Ihre bestätigende 
Antwort ein Abkommen zwischen der Republik 
österreich und den Vereinten Nationen darstel
len, vorbehaltlich einer nach,folgenden gesonder
ten Mitteilung an Sie Ü'ber die Durchführung 
des von derösterreichischen Bundesverfassung 
vorlgesehenen VeI1fahrens. . 

Eine gleichlautende Note wird an die Interna
tionale Atomenergie-Organisation gerichtet." ' 

Ich beehre mich zu bestätigen, daß die Ver
einten Nationen .diesem Vorschlag zustimmen und 
daß Ihre Note und diese Antwortnote ein Ab
kommen zwischen den Vereinten Nationen und 
der Republik österreich darstellen. 

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, die er
neute Versicherung meiner höchsten Wertschät
zung. 

Helmut Debatin m. p. 

Untergeneralsekretär für Verwaltung, 'Finanzen 
und Verwaltungsorganisation 

S. E. 
Herrn Dr. Willibald P a h r 
Bundesminister für 
Auswärtige, Angelegenheiten 
Wien 
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Der Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten 

Wien, am 19. Jänner 1981 

, Sehr geehrter Herr Generaldirektor! 

Ich beehre mich, auf das heute unterfertigte 
Abkommen zwischen ',der Republik österreich, 
den Vereinten Nationen und der Internationalen 
Atomenergie-Organisation über die Errichtung 
und Verwaltung eines Gemeinsamen Fonds zur 
Finanzierung von -größeren Reparaturen und Er
neuerungen' in deren Amtssitzen im Internatio
nalen Zeritrum Wien Bezug zu nehmen. 

Das obgenannte Abkommen enthält in Arti
kel6 eine Bestimmung über die Streitschlichtung, 

, die folgenden Wortlaut hat: 

;,Meinungsverschiedenheiten, die aus der Ver
waltung des Gemeinsamen Fonds sowie aus der 
AuSlegung oder Durchführung dieses Abkommens 
entstehen, werden dem Streitschlichtungsverfah
ren inder gleichen Weise zugeführt, wie es in dem 
Apkommen zwischen der Republik österreich 
und den Vereinten Nationen über den Amtssitz 
der, Organisation der Vereinten Nationen für 
Industrielle Entwicklung und anderer Ämter der 
Vereinten Nationen im Internationalen Zentrum 

, Wien vom 19. Jänner 1981 sowie im Abkommen 
" zwischen der Republik österreich und der Inter
':. natlonalen Atomenergie-Organisation über den 

Amtssitz der Internationalen Atomenergie-Orga
nisation vom 11. Dezember 1957 festgelegt ist." 

Es ist die Auffassung der österreichischen Re-
gierung, daß für den Fall, .daß eine Meinungsver

, ~chiedeniheit dem Streitschlichtungsverrfahren im 
I Einklang mit der obgenannten Bestimmung zu
. geführt wird, die folgende Vorgangsweise An
, wendung findet: 

1. Im FaIIe einer Meinungsverschiedenheit zwi
schen allen Vertragsparteien würde bezüglich der 
Zusammensetzung des Schiedsgerichtes die gleiche 
Vorgangsweise Anwendung finden, wie .in Arti-

'kel II des heute unterzeichneten Abkommens 
, zw,ischen der Republik österreich, 'den Vereinten 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 

Vienna, 19 January 1981 

Sir, 

I ha've the honour tO refer to your note of 
:119 January 1981, wh ich, in the English language, 
reads as folIows: 

"I have the honour to refer to ehe Agree
ment signed today between the RepubIic of 

Natlionen und der Internationalen, Atomenergie
Organisation über den den Vereinten Nationen 
und der Internationalen Atomenergie-Organisa
tion gemeinsamen Amtssitzbereich im Internatio~ 
nalen Zentrum Wien festgelegt ist. 

2. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwi~ 
schen der Republik österreich auf der einen Seite 
un.d den Vereinten Nationen oder der Internatio
nalen Atomenergie-Organisation auf der anderen 
würde die in Artikel XIII des heute unterzeich
neten Abkommens zwischen der Republik öster
reich und den Vereinten Nationen über den 
Amtssitz der Organisation der Vereiriten Natio
nen für Industrielle Entwicklung und an,derer 
Ämter der Vereinten Nationen im Internatio
nalen Zentrum Wien bzw. die in Abschni:tt 51 
des Abkommens zwischen der Republik öster
reich und der Internationalen Atomenergie-Orga
nisation über den Amtssitz der Internationalen 
Atomenergie-Organisation vom 11. Dezember 
1957 niedergelegte Vorgangsweise zur Anwen
dung kommen. 

Sollte diese Auffassung von ,der Internationalen 
Atomenergie-Organisation geteilt werden, beehre 
ich mich vorzuschlagen, daß diese Note und Ihre 
bestätigende Antwort ein Albkommen zwischen 
der Republik österreich und der Internationalen 
Atomenergie-Organisation darstellen, vorbehalt
lich einer nachfolgenden gesonderten Mitteilung 
an Sie über die Durchführung des von der öster
reichischen BundeS'Verfassung vorgesehenen Ver
fahrens. 

Eine gleichlautende Note wird an die Ver
einten Nationen gerichtet. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr General
direktor, den Ausdruck meiner vorzüglichsten 
Hochachtung. 

Willibald P. Pahr 

Herrn 
Dr. Sigvard E k I und 
Generaldirektor der 
Internationalen Atomenergie-Organisation 
Wien 

(übersetzung) 
INTERNATIONALE ATOMENERGIE-ORGANI
SATION 

Wien, am 19. Jänner 1981 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

Ich beeihre mich, auf Ihre Note vom 19. Jänner 
1981 Bezug zu nehmen, die' in englischer über
setzungfolgenden Wortlaut hat: 

"Ich beehre mich, auf das heute unterfertigte 
Abkommen zwischen der Republik österreich, 
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Austria, the United Nations and the Interna
tional Atomic Energy Agency regarding the 
Establishment and Administration of a Common 
Fund for Financing Major Repairs and Replace
ments at their Headquarters Seats at the Vienna 
International Centre. 

The above mentioned Agreement contains in 
its Article 6a provision regarding the settlement 
of disputes, which reads as follows: 

'Disputes arising frorn the administration of the 
Common Fund as weIl as from the interpretation 
or implementation of this Agreement shall be 
settled in the same manner as provided for in the 
Agreement between the International Atomic 
Enellgy Agency and the Republic of Austria re
garding the Headquarters of the International 
Atornic Energy Agency dated 11 December 1957, 
and in the Agreement between the United Na
tions and the Republic of Austria regarding 'the 
Headquarters Seat of the United Nations In
dustrial Development Organization and other 
United Nations offices at the Vienna Inter
national Cent re dated January 19, 1981, respec~ 
tively.' 

It is the understanding of the Austrian Gov
ernment that in the event a dispute is submitted 
to arbitration in accordance with the above
mentioned provision, the following procedure 
would apply: 

1. In the event of a dispute involving all par
ties to the Agreement the same procedure re
garding composition of the tribunal would apply 
as is provided for in Article II of the Agreement 
between the Republic of Austria, the United Na
tions and the International Atomic Energy 
Agency regarding the Headquarters Area Com
mon to the United Nations and the International 
Atomic Energy Algency at the Vienna Inter
national Centre signed today. 

2. in the event of a dispute between the Re
public of Austria on the one hand and the United 
Nations or the International Atomic Energy 
Agency on the other, the procedure laid down 
respectively in Article XIII of the Agreement 
between the Republic of Austria and the United 
Nations regarding the Headquarters Seat of the 
United Nations Industrial Development Orga
nization and other United Nations offices at the 
Vienna International Centre signed today and in 
Section 51 of the Agreement between the Re
public of Austria and the International Atomic 
Energy Agency regarding the Headquarters of 
the International Atomic Energy Agency signed 
11 December 1957, would apply. 

den Vereinten Nationen und der Internationalen 
Atomenergie-Organisation über die Errichtung 
und' Verwaltung eines Gemeinsamen Fonds zur 
Finanzierung von größeren Reparaturen und Er
neuerungen in deren Amtssitzen im Internatio
nalen Zentrum Wien Bezug zu nehmen. 

Das obgenannte Ablk<lmmen enthält in Arti
kel6 eine Bestimmung über die Streitschlichtung, 
die folgenden Wortlaut hat: 

,Meinungsverschiedenheiten, die aus der Ver
waltung des Gemeinsamen Fonds sowie aus der 
Auslegung oder Durchführung dieses Abkom
mens entstehen, werdendem Streitschlichtungs
verfahren in der gleichen Weise zug'eführt, wie es 
indem Abkommen zwischen der Republik öster
reich und den Vereinten Nationen über den 
Amtssitz der Organisation der V~reinten Na
ti<lnen für Industrielle Entwicklung und anderer 
Kmter der Vereinten Nationen im Internatio
nalen Zentrum Wien vom 19. Jänner 1981 sowie 
im !Abkommen zwischen der Republik österreich 
und der Internationalen Atomencrg,ie-Organisa
tion uberden Amtssitz der In,ternationalen 
Atomener;gi1e-Organisation vom 11. DezembeI' 
1957 festgelegt ist.' 

Es ist die Auffassung der österreichischen Re
gierung, daß für den Fall, daß eine Meinungs
verschiedenheit dem Streitschlichtungsverfahren 
,im Einklang mit der obgenannten Bestimmung 
zugeführt wird, die fo1gende Vorgangsweise An
wendung findet: 

1. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwi
schen allen Vertra.gsparteien wür;de bezüglich der 
Zusammensetzung des Schiedsgerichtes die gleiche 
Vorgangsweise Anwendung finden, wie in Arti
kel II des Abkommens zwischen der Republik 
österreich, den Vereinten Nationen und der In
ternationalen Atomenergie-Organisation über den 
den Vereinten Nationen und der Internationalen 
Atomenergie-Organisation gemeinsamen Amts
sitzbereich im Internationalen Zentrum Wien 
festgelegt ist. 

2. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwi
schen der Republik österreich auf der einen 
Seite und den Vereinten Nationen oder der In
ternationalen Atomenergie-Organisation auf der 
anderen würde die in Artikel XIII des heute 
unterzeichneten Abkommens zwisd1en der Re
publik österreich und den Vereinten Nationen 
über den Amtssitz der Organisation der Ver
einten Nationen für Industrielle Entwicklung 
und anderer Kmter der Vereinten Nationen im 
Internationalen Zentrum Wien bzw. die in Ab
schnitt 51 des Abkommens zwisruen der Re
publik österreich und der Internationalen Atom
enerßJie-Organisation über den AmtJssitz der 
Internationalen Atomenergie-Organisation vom 
11. Dezember 1957 niedergelegten Vorgangs
weise zur Anwendung kommen. 
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If the foregoing is acceptable to the Inter
national Atomic Energy Agency I have the 
honour to propose that this note and your note 
of confirmation shall constitute an agreement 
between ehe Republic of Austl'ia and the Inter
national Atomic Energy Agency, subject to a 
notification to you that the proceduraI require
ments under the Austrianconstitution luve been 
fulfilled. ' 

A similar note is being sent to the United Na
tions." 

I have' the honour to confirm that the above 
mentioned proposal is' acceptable to the Inter
n'ational Atomic Energy Agency and that your 
note and this reply shall constitute an agreement: 
between the International Atomic Energy Agency 
and the Republic of Austria. 

" Accept, Sir, the assurances of my highest con
, ,sideratiön. 

His Excellency , 

Sigvard Eklund 

Director General 

Minister for Foreign Affairs 
Ministry of Foreign Affairs 
Ballhausplatz 2 
1014 Vi en n a 

Sollte diese Auffassung von der Internationa
len Atomenergie~Organisation geteilt werden, 
beehre ich mich vorzuschlagen, daß diese Note 
und Ihrehestätigende Antwort ein Abkommen 
zwischen der Republik österreich und der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation darstellen, 
vorbehaltlich einer nachfolgenden gesonderten 
Mitteilung an Sie über die Durchführung des 
von der österreichischen Bundesverfassung vor
gesehenen Verfahrens. 

Eine gleichlautende Note wird an die Ver
einten Nationen gerichtet." 

Ich beehre mich zu bestätigen, daß die Inter
n'ationale Atomenergie-Organisation diesem Vor
schlag zustimmt und daß Ihre Note und diese 
Anrwortnote ein Abkommen zwischen der Inter
nati,onalen Atomenergie-Organisation und der 
R'epublik österreich darstellen. 

Genehmigen Sie, Herr, Bundesminister, die 
Versicherung meiner höchsten Wertschätzung. 

Sigvatd Eklund m. p. 

Generäldirektor 

S. E. 
Herrn Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten 
Bundesministerum für 
Auswärtige Angelegenheiten 
Wien 
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Erlä uterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Das Abkommen ist gesetzändernd bzw. geset
zesergänzend und bedarf daher der Genehmigung 
des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. 
Keine seiher Bestimmungen ist verfassungsän
dernd. Es hat nicht politischen Charakter. Im 
übrigen sind seine Bestimmungen <;ler unmittel
baren Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbe
reich zugänglich, so daß ein Ausschluß der gene
rellen Transformation gemäß Art. 50 Abs. 2 
B-VG nicht erforderlich ,ist. Die Notenwechsel 
sind als authentische Inter,pretationen dem glei
chen innerstaatlichen VerJahren rzu unterwerfen 
wie die entsprechenden Ahkommen. 

Durch das Abkommen soll ein Fonds geschaf
fen werden, aus dem größere Reparaturen und 
Erneuerungen im INTERNATIONALEN ZEN
TRUM WIEN bezahlt werden. Die Finanzierung 
des Fonds soll durch den Sund, die Vereinten Na
tionen und die Internationale Atomenergie-Or
ganisation {IAEO) erfolgen. 

Der ,Beschluß der Bundesregierulllg vom 21. Fe
bruar 1967, welcher -die Grundlage des österreichi
schen Angebotes zur Errichtung eines ständigen 
Amtssitrzes für die IAEO und die UNIDO im 
Donaupark darstellte, sah die Verpflichtung der 
Internationalen Organisationen zur übernahme 
der Erhaltungs-, Betriebs- und Instandsetzurigs
kosten an den Amtssitzen vor, wobei jedoch in 
den auf Grund dieses MinisterratSibeschlusses an 
die Organisationen ergangenen Angeboten diese 
Verpflichtung nicht näher spezifiziert, sondern 
detaillierten Verhandlungen überlassen wurde. 
Vor allem wurde zu diesem Zeitpunkt keine Aus
sa.ge über ,die Kostentragung für sogenannte "grö
ßere Reparaturen und Erneuerungen" getroffen. 

In den im Jahre 1978 hegonnenen Verhand
lungen mit den Internationalen Organisationen 
wur,de 'daher österreichischerseits von einer Ver
pflichtung der Organisationen für die Gesamt
erhaltung ,des definitiven Amtssiuzes ausgegalllgen. 
Mit dem IArgument;daßdie Republik öster
reich Eigentümerin der Anlage bleibt, zeigten 
sich die Organisationen jedodl nicht zur über
nahme . der gesamten Erhaltungskosten bereit. 
Ihrer Auffassung nach sollte die Republik öster-

reich als Eige~tümerin für die größeren Repa
raturen und Erneuerungen aHeine aufkommen. 
Dem wurde österreichischerseits entgegengehalten, 
daß zwar rechtlich gesehen die Republik öster
reich Eigentümerin ,der Anlagen bleibt, jedoch 
durch die unentgeltliche übertragung der Amts
sitze in die ausschIießliche Jurisdiktion der Inter
nationalen Organisationen auf einen sehr langen 
Zeitraum (99 Jahre) ein eigentumsähnliches Ver
hältnis der Benützer an Iden Amtssitzen entsteht, 
wodurch zusätzEch zu der laufenden Wartung 
und Instandhaltung auch ,die übernahme der 
Kosten für größere Reparaturen und Erneüe
rungen durch die Internationalen Organisatio
nen ,gerechtfertigt erschiene. 

Um eine Lösung zu gewährleisten, ,die allen 
Teilen nicht nur die Möglichkeit eröffnet, ihren 
Rechtsstanodpul1lkt zu bewahren, sondern auch .die 
Kostenbelastung zukünftiger größerer Repara
turen und Erneuerungen für jeden Vertragsteil 
in akzeptablen Grenzen zu halten, wurde am 
20~ Se.ptember 1978 mittels Schreihen des Bun
deskanzlers den Vereinten Nationen und der 
IAEO gegenüber ,die IBereitschaft !bekundet, "ein 
Sys'tem einer Kostenteilung bei den größeren 
Reparaturen und Erneuerungen" zu akzeptieren 
un'cl gleichzeitig der Vorschllig der Errichtung 
eines GEME:rNSAMEN REPARATURFONDS 
mit Drittelbeteiligung {österreich, Vereinte N a
tionen, ilAIEO) unterbreitet. 

Das vorliegende Abkommen ist das Ergebnis 
der in diesem Sinne mit der IAEO und den Ver
einten Nationen geführten Verlhandlungen. 

Die Internationalen Organisationen haben auf 
einer Obergrenze ihrer jährlichen finanziellen 
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der 
Wiederaufifüllungspflicht der Fon'dsmittel -durch 
alle Vertragspartei:en bestanden. Diese finanzielle 
Obergrenze findet jedoch auf die von österreich 
zu leistenden 'Beiträge keine Anwendun.g. 

Um diese :Au:.fallshaJftung in Grenzen' zu hal
ten, w~rde von österreichlscher Seite darauf be
standen, ,daß größere Reparaturen und Erneue
rungen aus dem ;Fonds nur bezüglich bestimmter 
Teile .der Gebäude. und technischen Anlagen 
finanziert werden. Diese Teile sind in einer taxa-
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tiven IListe der sogenannten "wesentlichen Be
standteile" festgelegt, die nur mit Zustimmung 
aller Vertragsparteien abgeän.dert werden kann. 
Hiedurch ist gewährleistet, daß der Fonds nicht 
für größere Reparaturen und Erneuerungen 
schlechthin zuständig ist. Größere Reparaturen 
bzw: Erneuerungen an Anlagen, die nicht in. der 
Liste aUlfscheinen, sind somit ausschließlich von 
den Internationalen Organisationen zu finan
zieren. 

Im Lichte des Vorstehenden dürften auf 
Grund der derzeit möglichen Voraussagen die 
budgetären Auswirkungen für den Bund zumin
dest in den ersten fünf Jahren entweder über 
den gleichbleihenden grundsätzlichen Beitrag zum 
Fonds gemäß Art. 3 Ahs. 1 von 33 333 US-$ 
(=zirka 450000 ÖS bei einem Wechselkurs von 
13,50 S zum US-$) nicht hinausgehen, oder zu
mindest im Rahmen der Oberlgrenze gemäß 
Art. 3 Abs. 2 von jährlich 225 000 US-$ 
(= zirka etwas über 3 Mil!. öS bei einem Wech
selkurs von 13,50 S zum US-$) bleiben. Im 
fünften Jahr findet :zum ersten Male eine An
passung der finmziellen Obergrenze für die 
Internationalen Organisationen statt. 

Ganz allgemein ist zu sagen, daß jede Ausgabe 
aus dem Gemeinsamen iFonds gemäß ·den Be
stimmungen :des Art. 5 Abs. 4 nur mit öster

I reichischer Zustimmung (Einstimmigkeitsprinzip 
im Gemeinsamen Ausschuß) vorgenommen wer
den kann. 

Die Notenwechsel zu diesem Abkommen stel
len authentische ,Interpretationen einer Bestim
mung des Abkommens dar, das dem Verfahren 
nach Art. 50 Abs. 1 Iß-VG unterliegt und be
dürfen daher, so 'Wie das Ab/kommen selbst, der 
Genehmigung des Nationalrates. 

Art. 6 des Abkommens sieht im Falle ei~er 
· Meinungsverschie.denheit zwischen den Vertrags
parteien die sinngemäße Anwendung der in den 
beiden Amtssitzabkommen enthaltenen Streit
beilegungsbestimmung vor. Da grundsätzlich bei 
der Auslegung oder 'Anwendung des Abkom
mens .sowohl Streitigkeiten zwischen allen Ver
tragsparteien als auch nur solche ~wischen zwei 
Vertra,gsparteien denkbar sind, in jedem dieser 
Fälle aber ein verschiedenes Verfahren ~ur An
wendung zu kommen hat, empfiehlt es sich, die 
sich daraus ergebenden Verfahren als vereinbarte 

· Auslegung schriftlich niederzulegen. 

11. Besonderer Teil 

· Zu Art. t 

Aus budgetrechtlichen Gründen wird es sich 
um einen Verwaltungsfonds und nicht um einen 
Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit handeln. 

Unter ".Anlagen" sind die Außenanlagen 
(Straßen, Pläte:e, Grünflächen, unterirdischer 

: Tunnel :für Zuleitungen usrw.) zu ·verstehen. 

Unter "technische Installation" ist die Ge
samtheit der sogenannten "Haustechnik" zu 
verstehen. In der Praxis .wird die Finanzierung 
vOn größeren Reparaturen und Erneuerungen 
über ,den fonds allerdings erheblich durch die 
sogenannte "Liste 'der wesentlichen Bestandteile" 
gemäß Art. 2 Abs. 2 eingeschränkt. 

Durch den Begriff "Eigentum der Regierung" 
wird klargestellt, daß alle Einrichtungen, die 
von den-Internacionalen Organisationen auf 
eigene Kosten installiert wurden, nicht unter das 
Abkommen fallen. 

Die zitierten Abkommen betreffen die soge
nannten ,,Erstreckungsabkommen", mit ,denen 
die bestehenden Amtssite:abkommen mit ,der 
IAEO und den Vereinten Nationen, die keine 
Veränderung erfahren, auf die neuen Amtssitz
bereiche ·im Internationalen Zentrum Wien aus
gedehnt wurden, iBGBI. Nr. 465/1979, BGBI. 
Nr. 463/1979 und HGBl. Nr. 464/1979. 

Zu Art. 2 

,oer Artikel enthält ,die beiden generellen 
Ausnahmen einer Finanzierung durch den Fonds 
(Abs. 1 lit. a und Et. 'b). 'Lit. (i) und Ht. (ü) 
enthält die Abgrenzung von "größeren Repa
raturen und Erneuerungen". (aus dem Fonds 
zu bezahlen) zu den "kleineren Reparaturen 
und Erneuerungen" (ausschließlich von ,den In
ternationalen Organisationen zu finanzieren). 

Abs. tlit. a 

stipuliert nicht nur die generelle Verpflichtung 
der Benützer zur Erhaltung der Amtssitze, son
dern auch die volle Verantwortung für all e 
Reparaturen und Erneuerungen, die 'durch un
sachgemäßen Betrieb oder unzureichende War
tung entstehen Ikönnen. 

Abs. tlit. b 

enthält die ausschließliche und zeitlich unbe
schränkte Verantwortung der Regierung, für 
a 11 e Reparaturen und Erneuerungen aufzu
kommen, die durch die taxativ aufgezählten 
Fälle entstehen können. Durch den Begriff "Ver
antwortungsbereich" soll klargestellt werden, daß 
die 'Regierung die Verantwortung nur bezüglich 
des Originalzustandes der Gebäude und techni
schen Installationen respektive der von ihr durch
geführten 1\.nderungen trägt. 

Bevor eine "größere Reparatur oder Erneue
rung" überhaupt durch ,den Fonds zu finanzie
ren ist, wird jedenfalls zuerst geprüft werden 
müssen, ob nicht ein Fall unter lit. a - die Be
weislast w.ürde hier auf östetreidlischer Seite 
liegen - oder unter lit. h - die Beweislast 
liegt auf Seite der Internationalen Organisdtio
nen- vorliegt. 
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Abs. 1 lit. (i) 

beinhaltet die sogenannte D e f in i t ion als 
Kernstück des kbkommens, welche den Ver
such untern~mmt, einige grun.dsätzliche Krite
rien der Abgrenzung festIZulegen. Hiebei schlie
ßen sich allerdings lit. (i) und lit. (ii) nicht 
aus - die Entscheidung :bezüglich etwaiger auf
tretender "Grauzonen" hat der Gemeinsame 
Ausschuß gemäß Art. 5 im jeweiligen Fall zu 
treffen. Bei lit. Ci) biIdet die Liste der soge
nannten "wesentlichen Bestandteile" eine essen
tielle Voraussetzung für die Anwendung, wes
wegen die Liste tax a ti v e n Charakter hat 
(siehe Erläuterungen zu Albs. 2). Weiters wird 
von einer utsächlich abgelaufenen Lebensdauer 
im Anlagenhereich ausgegangen, dh., daß Erneue
rungen nur nach diesem Zeitpunkt vom Fonds 
finanziert werden. Die Berücksichtigung ua. auch 
des Kostenfaktors bedeutet, ,daß neben rein tech
nischen auch wirtschaftliche überlegungen in die 
Entscheidung, ob es sich um eine größere Repa
ratur oder !Erneuerung handelt, einfließen müs
sen. 

Abs. 1 lit. (ii) 

stellt ebenso auf ·die Lebensdauer von Bauwer
ken und· insbesondere technischen Anlagen ab, 
allerdings mit dem wesentlichen Unterschied zu 
lit.,. Ci), daß hier keinerlei Einschränkung durch 
eine taxative Aufzählung ,;wesentlicher Bestand
teile" vorliegt. Als oberste Maxime gilt die Er
haltung der "einwandfreien Betriebsfähigkeit". 
Es könneri also auch unter Umständen Repara
turen und Erneuerungen unter diese Kategorie 
fallen, ,die man als "größere" bezeichnen würde, 
wenn die hier festgelegten Kriterien (wieder
kehrender Natur, Erhaltung der einwandfreien 
Betriebsfähigkeit bei nicht abgelaufener Lebens
dauer) lZutreffen. 

Abs.2 

Der Liste kommt insofern zentrale Bedeutung 
bei der Anwendung des Ahs. 1 Lit. (i) zu, als 
überhaupt nur die in ihr taxativ aufgezählten 
"wesentlichen Bestandteile" überhaupt Gegen
stand einer "größeren Reparatur oder Erneue
rung" sein können und daher vom Gemein
samen fonds zu finanzieren sind. 

Die Liste ist re c h t I i<: hjedoch kein inte
graler Bestan-dteil des Abkommens, sondern in 
Form eines separaten Protokolls vereinbart, da 
sie einvernehmlich zwischen -den Vertragspar
teien im Lichte der praktischen Erfahrung stän
diger Abänderung unte.r:worfen sein kann. 

Zu Art. 3 

Abs.l 

Der gleichbleibende Betrag, mit welchem der 
Fonds jährlich gespeist wird, ist daher bei drei 

Parteien (VN,IAEO und Osterreich) 100000 US-$ 
(= zirka 1 350 000 öS bei einem Wechselkurs von 
13,50 S zum US-$). 

Abs.2 

Der Abs. 2 statuiert die grun.dsätzLiche Nach
schuß-(oder Wiederauffüllungs)pflicht aller Ver
tragsparteien gegenüber dem Fonds. Durch den 
Begriff "Ausgaben für größer~ Reparaturen und 
Erneuerungen" wird klargestellt, daß sich diese 
Nachschußpflicht an -den jeweiligen Kosten für 
größere Reparaturen un,d Erneuerungen in einem 
bestimmten Jahr zu orientieren hat und nicht 
nur an den aus dem Fonds tatsächlich entnom
menen Mitteln. Hiemit soll vor allem erreicht 
werden, daß die' Internationalen Organisationen 
im gegebenen Fall zumindest ihre Obergrenze 
gemäß Lit. a voll ausschöpfen müssen. 

Abs. 2lit. a 

bedeutet eine Begrenzung der finanz·iellen Ver
bindlichkeit für ,die VN und die IAEO auf je 
225 000 US-$ (= zirka 3 037500 öS bei einem 
Wedlsdkurs von 13,50 Szum US-$) Ipro Jahr. 
Die Beiträge gemäß Abs. 1 ,werden hiebe.i im 
gegebenen -Fall auf diese Summe angerechnet. 
österreich trifft daher eine zahlenmäßig nicht 
begren:zte Nachschußpflicht für den Fall, daß 
die Kosten für Igrößere Reparaturen oder Er
neuerungen die finanziellen Mitteln des Fonds 
übersteigen. 

Abs. 2lit. b 

Da österreich gemäß Abs. 3 auch eine Vor
schußpflicht Ihat, ist es berechtigt, diese Vor
schüsse bei der Wiederauffüllung des Fonds im 
darauffolgenden Jahr in Anrechnung zu brin
gen. Durch die Bestimmung des Lit. a wird je
doch dieser Bestimmung nur .dann praktische 
Bedeutung zukommen, wenn die Ausgaben für 
größere Reparaturen und Erneuerungen die vor
handenen Fondsmittel nicht wesentlich überstei
gen. 

Abs.3 

Durch den ersten Teil des Abs. 3 soll sicher
,gestellt werden, daß eine notlwendige größere 
Reparatur oder Erneuerung auch dann durch
geführt werden kann, wenn zu dem bestimmten 
Zeitpunkt nicht ausreichende Fondsmittel zur 
Verfügung stehen. Der zweite Teil ist als kor
respondierende 'Erklärung 'zu Albs. 2 lit. a zu 
verstehen. 

Abs.4 

Dieser !Bestimmung, die eine der Richtlinien 
für den Gemeinsamen AussdlUß gemäß Art. 5 
bei der Verwaltung des Fonds darstellt, wird 
bezüglich der Veranlagung eine praktische Be
deutung hauptsächlich in der Akkumulations-
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phase des Fonds, dh. in den ersten Jahren zu
kommen, elbenso wird die praktische Bedeutung 
"sonstiger Einnahmen" erst in der Zukunft ab-
schällzbar sein. ' 

lFolgendeBeispiele sollen die Wirkungsweise 
des Fonds veranschaulichen: 

Beispiel I 

1984 Fondsmittel ............... , , 

größere Reparaturen ...... . 
dem Fonds verbleiben ..... . 

1985 der Fonds verlfügt tiber: 

400000 $ 

300000 $ 
100000 $ 

aus 1984 .................. 100000 $ 
Einzahlung aller Teile gemäß 
Abs. 1 .................... , 100000 $ 
ersetJzter IBetrag für Repara-
turen 3X 100000 $ ....... . 300000 $ 

iSumme ... 500000 $ 

Beispiel 11 

1984 iFondsmittel 400000 $ 
500000 $ 
100000 $ 

größere Reparaturen ...... . 
österreich bevorschußt 

1985 iFondsmittel: 

3X 33333 $ 
3X 1/3 von 500000 $ .... je 

100 000 $ 
166000 $ 

österreich könnte in diesem Fall seinen 1984 
bevorschußten Betrag von 100000 $ 'auf seinen 
Drittelanteil anrechnen, müßte daher', nur 
66 000 $ zahlen, daher 

1985 Fondsmittel : 
.3X 33333$ 

2X 166000 $ 
,1 X 66000 $ 

100000 $ 
332000 $ 
66000 $ 

Summe '" 498.000 $ 

Beispiel III 

1984 Fondsmittel ............... 400 000 $ 
größere Reparaturen ....... 1 200 000 $ , 
österreichbeV'orschußt 800000 $ 

1985 Fondsmittel: 
3X 33333 $ 

3 X 1/s von 1 200 000 $ wäre 
pro Teil 400000 $, durch 
Obergrenze der finanziellen 
Verbindlichkeiten pro Orga
nisation jedoch mar je 

100000$ 

192000 $ ................. 384000 $ 
österreich: 
400 000 $ abzüglich 800 000 $, _0 __ _ 

Summe .. , 484 000$ 

österreich hätte in diesem ungünstigen, Fall 
zwar jedenfalls 800000 $ gez<lhlt, die zum größ
ten Teil jedoch wieder aufgefüllten Mittel des 
Fonds kommen österreich allerdings indirekt bei 
der nächsten Ausga,be zugute. 

Zu Art. 4 

Es ist dies die korre&pondierende Bestimmung 
zu Art. 9, der das Inkrafttreten des Abkom
mens ebenfalls mit 1. Jänner 1981 festlegt. . 

Zu Art. 5 

Abs.l 

Das Abkommen selbst kahn nur die Grund
züge der Errichtung und Verwaltung eines Ge
meinsamen Fonds zur Bestreitung der Kosten 
zukünftiger größerer Reparaturen und Erneue
rungen im Internationalen Zentrum Wien fest
legen. Die praktische Durchführung wird in alr'en 
Aspekten weitgehend dem auf Grund dieses Ar
tikels einzusetzenden Gemeinsamen Ausschuß ob
liegen. 

Abs.2 

Die wichtigste Aufgabe, welcher sich der Ge
meinsame Ausschuß jeweils von Fall zu Fall zu 
unterziehen haben wird, betrifft die Durchfüh
rung des Art. 2 dieses Abkommens, dh. die Ent
scheidung, wann eine Reparatur oder Erneuerung. 
als"größere" zu qualifizieren und daher über 
den Fonds zu finanzieren ist. Vor einer Entschei
dung wird jedenfalls zu prüfen sein, ob nicht ein 
Fall nach Art. 2 Abs. 1 lit. a oder lit. b vorliegt, 
wobei im ersten Fall die österreichische Seite und 
im letzteren Fall die Internationalen Organisatio
nen die Beweislast treffen würde. 

Durch den folgenden' Satz wird vorgesehen" 
daß unabhängig von der zum jeweiligen Zeit
punkt aktuellen Kostenfrage auch objektive be
triebswirtschaftliche Gesichtspunkte in die Ent
scheidung einfließen. Entscheidungen' über Aus
gaben aus dem Gemeinsamen Fonds (darauf
folgender Satz) sind im Einklang mit den in 
Art. 3 niedergelegten Kriterien zu treffen. 

, Vor der Durchführung der Beschlüsse des 
Ausschusses wird von österreichischer Seite er
forderlichenfalls die Genehmigung durch das 
zuständige österreichische Organ einzuholen sein. 

Abs.3 

Hiebei wird bei der Bestellung des österreichi
schen Vertreters Wert darauf zu legen sein, daß 
neben technischen auch betriebswirtschaftliche 
und juristische Experten vertreten sind. 

Abs.4 

Durch das Einstimmigkeitsprinzip kann jede 
Ausgabe aus dem Fonds nur mit Zustinimimg 
des österreichischen Vertreters 'beschlossen wer
den. Diese' Bestimmung bildet daher das Haupt~ 
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gegengewicht gegen die Begrenzung der finanziel
len Verbindlichkeit der Internationalen Organisa
tionen gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. a. 

Zu Art. 6 

In diesem Artikel wird auf die Streitschlich
tungsverfahren des Sitzabkommens mit den Ver
einten Nationen bzw. des Amtssitzabkommens 
mit der Internationalen Atomenergie-Organisa
tion verwiesen. Bei Meinungsverschiedenheiten 
zwischen österreich und einer der heiden Inter
nationalen Organisationen wird damit das in 
internationalen Verträgen übliche Streitschlich
tungsverfahren (Einsetzen eines Schiedsgerichtes 
durch die Vertragsparteien, eventuell Einschal
tung des Internationalen Gerichtshofes) verein
bart. 

Durch den zu diesem Abkommen abgeschlos~ 
senen interpretativen Notenwechsel wird sicher
gestellt, daß bei Meinungsverschiedenheiten zwi
schen österreich und beiden Internationalen 
Organisationen das gleiche Verfahren angewen
det werden kann, wobei die beiden Internatio
nalen Organisationen jedoch gemeinschaftlich nur 
einen Schiedsrichter einsetzen werden. 

Das Streitschlichtungsverfahren wird auch 
dann Anwendung finden können, wenn in der 
Kommission gemäß Art. 5 keine Einigung erzielt 
werden kann. 

Zu Art. 7 

Diese Bestimmung bietet erstmals nach fünf 
Jahren die Möglichkeit, ein Anheben der Ober
grenze für die finanzielle Verbindlichkeit der 
Organisationen gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. a zu 
vereinbaren. 

Mit dem Begriff "im Lichte vereinbarter 
Pläne für größere Reparaturen und Erneuerun
gen" soll die Möglichkeit geschaffen werden, sich 
auf mittelfristige oder langfristige Programme 
zukünftiger Reparaturen und Erneuerungen von 
Anlagen usw. zu rinigen und daher auch die 
Kosten auf einen längeren Zeitraum aufzuteilen. 

Zu Art. 8 

Abs.1 

Zu diesem Zeitpunkt besteht erstmals die 
Möglichkeit einer Teil- oder Gesamtrevisien der 

Bestimmungen des Abkommens, wobei allerdings 
der Grundsatz einer Limitierung der finanziellen 
Verhindlichkeit der Internationalen Organisatio
nen gemeinsam mit der Verpflichtung zur Ab
änderung der Höhe des Plafonds außer Streit zu 
stellen ist. 

Abs.2 

Abs. 2 enthält die Möglichkeit,. aut Grund 
der gewonnenen Erfahrung die Höhe der Begren
zung der finanziellen Verbindlichkeiten für die 
Internationalen Organisationen stärker den tat
sächlichen Gegebenheiten anzupassen und damit 
die österreichische Ausfallshaftung gemäß Art. 3 
Abs. 3 in Grenzen zu halten. 

Abs.3 

Durch diese Bestimmung wird die generelle 
Dauer des Abkommens, welches keine eigene 
Kündigungsklausel enthält, an das jeweilige bila
terale Sitzabkommen, welches die Grundlage für 
die Benützung des Internationalen Zentrums 
Wien durch die VN respektive die IAEO dar
stellt, gebunden. Durch den zweiten Satz wird die 
Möglichkeit offengelassen, daß der Fonds unter 
geänderten Bedingungen auch beim Wegfall einer 
der drei Vertragsparteien bestehen bleiben kann. 

Zu Art. 9 

Durch diese Bestimmung ist eine rückwirkende 
Inkra.ftsetzung des Abkommens vonnöten. 

Zu den Notenwechseln 

Insbesondere soll durch' die Notenwechsel 
sichergestellt werden, daß im Falle trilateraler 
Meinungsverschiedenheit die Internationalen Or
ganisationen gemeinsam nur einen Schiedsrichter 
bestellen können, um eine eventuelle Majorisie
rung Dsterreichs hintanzuhalten. Dieses Verfah
ren entspricht im übrigen auch dem im trilatera
len Abkommen über den g,emeinsamen Amtssitz
bereich vorgesehenen Streitbeilegungsverfahren 
(Art. II dieses Abkommens). 

Eine gesonderte Inkrafttretensbestimmung für 
die Notenwechsel erübrigt sich im Hinblick 
darauf, daß es sich um authentische Interpreta
tionen des ihnen zugrundeliegenden Abkommens 
handelt. 
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